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Geschichte
im Private 5/2005 habe ich bereits über
das Grünbuch zu einer erbrechtsverord-
nung (KOM/2005/65) berichtet, welches
im März 2005 erschienen ist.

Die europäische Kommission unter-
breitete im Oktober 2009 einen Vor-
schlag zu einer erbrechtsverordnung
(KOM/2009/154) (vgl. Private 3/2010).

Das Parlament der europäischen
Union hat an seiner Sitzung vom 13.
März 2012 den vorschlag für eine «ver-
ordnung über die Zuständigkeit, das an-
wendbare recht, die anerkennung und
die vollstreckung von entscheiden und
öffentlichen Urkunden in erbsachen so-
wie zur einführung eines europäischen
Nachlasszeugnisses» (erbv) gutgeheis-
sen. Der text ist nachzulesen unter
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.d
o?pub-ref=-//eP//teXt+rePOrt+a7-
2012-0045+0+DOC+XML+v0//De. 

Der Rat der EU muss die verordnung
noch gutheissen (ca. april /Mai 2012)
und anschliessend kann die verordnung
in Kraft treten (ca. Juni 2012). Die an-
wendung auf erbfälle wird ab Mitte 2015
erwartet.

Abgrenzungen
im Vereinigten Königreich und in Irland
wird die erbrechtsverordnung aufgrund
eines «opting out» ebenso nicht ange-
wendet werden (grosse Unterschiede
zwischen dem «civil law» und dem
«common law») wie in Dänemark, wel-
ches angekündigt hat, dass es kein
 «opting in» machen werde.

Die erbrechtsverordnung regelt das
materielle Erbrecht, also Fragen wie die
gesetzlichen erbteile und die Pflichtteile,
nicht, weil eine Harmonisierung dieser
Fragen angesichts der bestehenden Un-
terschiede zu schwierig gewesen wäre
(vgl. dazu die Studie des Deutschen
Notar instituts aus dem Jahre 2002 mit
dem titel «internationales erbrecht in
der eU»).

ebenfalls nicht von der erbrechts -
verordnung geregelt wird das eheliche
Güterrecht. Obwohl die güterrechtliche
auseinandersetzung eng mit der teilung
des Nachlasses verbunden ist, konnte aus
ähnlichen Gründen wie beim materiellen
erbrecht keine Harmonisierung ange-
strebt werden.

ausgeklammert blieben auch Fragen
aus dem Bereich der Strukturierung des
vermögens, wie etwa der Numerus clau-
sus des Sachenrechts, welcher über den
ausschluss des «common law trusts» im
 «civil law» entscheidet. in diesem Be-
reich ist das Haager trust-Übereinkom-
men (HtÜ) zu beachten.

Das thema Erbschaftssteuer wird
von der erbrechtsverordnung nicht be-
handelt. Seit dem 15. Dezember 2011
 liegen aber separate Papiere vor: in einer
Mitteilung (KOM/2011/864), einer emp-
fehlung (C/2011/8819) und einem arbeits -
dokument analysiert die Kommission die
Probleme und schlägt Lösungen für
grenzübergreifende erbschaftsteueran-
gelegenheiten in der eU vor. Weitere
infor mationen sind in einer Pressemittei-
lung (iP/11/1551), einer Fragen/antwort-
liste (MeMO/11/917) und der Folgen -
abschätzung sowie der Bürgerinfo ent-
halten. auf diese thematik werde ich in
der nächsten ausgabe von Private näher
eingehen.

Bei allen einschränkungen ist fest -
zuhalten, dass die erbrechtsverordnung
von grosser Bedeutung ist, weil 10%
 aller Erbschaften in europa grenzüber-
schreitender Natur sind. immer häufiger
ziehen rentner nach Spanien oder medi-
zinische Fachkräfte nach Skandinavien.
es wird geschätzt, dass es sich jährlich
um etwa 450’000 Fälle mit einem Ge-
samtwert von 123 Mrd. euro handelt.
Besonders problematisch ist das ver -
erben von immobilien oder Unterneh-
men im ausland. Die erbrechtsverord-
nung soll für die genannten Fälle ein
 gewisses Mass an Harmonisierung
schaffen.

im März 2012 wurden an der vorlage
noch so grosse Änderungen vorgenom-
men, dass die zuvor erschienene Litera-
tur zur erbrechtsverordnung weitgehend
überholt ist.

Inhalt
Die Zuständigkeit für das Nachlassver-
fahren eines innerhalb der eU verstorbe-
nen erblassers knüpft am letzten ge-
wöhnlichen Aufenthalt des erblassers an.
art. 4 erbv lautet: «Für entscheidungen
in erbsachen sind für den gesamten
Nachlass die Gerichte des Mitgliedstaats
zuständig, in dessen Hoheitsgebiet der
erblasser im Zeitpunkt seines todes sei-
nen gewöhnlichen aufenthalt hatte.»

Das anwendbare Erbrecht knüpft
(ebenfalls) am letzten gewöhnlichen Auf-
enthalt des erblassers an. art. 16 abs. 1
erbv lautet: «Sofern in dieser verord-
nung nichts anderes vorgesehen ist, un-
terliegt die gesamte rechtsnachfolge von
todes wegen dem recht des Staates, in
dem der erblasser im Zeitpunkt seines
todes seinen gewöhnlichen aufenthalt
hatte.» Damit wurde ein Kompromiss ge-
funden zwischen den Staaten, welche
bisher an der Staatsangehörigkeit ange-
knüpft haben (z.B. Deutschland, Öster-
reich, italien, Spanien) und solchen, die
auf den Wohnsitz abstellten (z.B. Frank-
reich und england). Die gewählte Lö-
sung des gewöhnlichen aufenthalts liegt
näher bei den schweizerischen Kolli -
sionsregeln (Wohnsitz – art. 90 iPrG)
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und erleichtert somit die künftige Pla-
nung von grenzüberschreitenden Nach-
lässen mit Bezug zur Schweiz und zur
eU. Heute nicht lösbare Konflikte sollten
damit erheblich reduziert werden.

eine Rechtswahl ist allgemein mög-
lich bezüglich des letzten oder gegen-
wärtigen Heimatrechts und sie steht auch
Doppelbürgern offen. art. 17 abs. 1
erbv lautet: «eine Person kann für die
rechtsnachfolge von todes wegen das
recht des Staates wählen, dem sie im
Zeitpunkt der rechtswahl oder im todes-
zeitpunkt angehört. eine Person, die
mehrere Staatsangehörigkeiten besitzt,
kann das recht eines der Staaten wählen,
denen sie im Zeitpunkt der rechtswahl
angehört.» Damit wird eine bisher nicht
vorhandene oder nur beschränkt vorhan-
dene Möglichkeit geöffnet (in einigen
Staaten war die rechtswahl bisher be-
schränkt auf ausländer bzw. in Bezug auf
inländische immobilien). Diese Lösung
ist offener als in der Schweiz, wo eine
Staatsangehörigkeit im Zeitpunkt des
 todes vorhanden sein muss und wo man
Doppelbürger von der rechtswahl aus-
schliesst (art. 90 abs. 2 iPrG).

Mit der erbrechtsverordnung wird
ein europäisches Nachlasszeugnis (euro-
päischer Erbschein) eingeführt (art. 36
ff. erbv). Den Zweck des Zeugnisses be-
stimmt art. 36a erbv wie folgt: «Das
Zeugnis ist zur verwendung durch erben
und durch vermächtnisnehmer mit un-
mittelbarer Berechtigung am Nachlass
sowie durch testamentsvollstrecker oder
Nachlassverwalter bestimmt, die sich in
einem anderen Mitgliedstaat auf ihre
rechtsstellung berufen bzw. ihre rechte
als erben oder vermächtnisnehmer oder
ihre Befugnisse als testamentsvollstre-
cker oder Nachlassverwalter ausüben
müssen.»

Das nach der erbrechtsverordnung
anwendbare recht kommt auch dann zur
anwendung, wenn es sich dabei um das
Recht eines Drittstaates wie der Schweiz
handelt. Wenn also ein deutscher erblas-
ser sich in der dritten Lebensphase in die
Schweiz begibt und dort seinen Lebens-
abend verbringt (dort den gewöhnlichen
aufenthalt hat), kommt somit das
schweizerische erbrecht zur anwen-
dung.

Die erbrechtsverordnung regelt die
Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen und öffentlichen Urkunden

in Nachlasssachen (art. 29 ff. erbv).
Dieser Bereich ist naturgemäss auf die
vertragsstaaten beschränkt.

Gelöste Probleme
Der Erbvertrag, welcher bisher nicht in
allen Ländern anerkannt war, wurde in
die erbrechtsverordnung eingebunden.
in art. 2 abs. 1 lit. c wird der erbvertrag
wie folgt definiert: «‹erbvertrag›: eine
vereinbarung, einschliesslich einer ver-
einbarung aufgrund gegenseitiger testa-
mente, die mit oder ohne Gegenleistung
rechte am künftigen Nachlass einer oder
mehrerer an dieser vereinbarung betei-
ligter Personen begründet, ändert oder
entzieht.» Daneben wurde auch die Frage
der Bindungswirkung geregelt. art. 19b
abs. 1 erbv lautet: «Die Zulässigkeit,
die materielle Wirksamkeit und die Bin-
dungswirkungen eines erbvertrags, der
den Nachlass einer einzigen Person be-
trifft, einschliesslich der voraussetzun-
gen für seine auflösung, unterliegen dem
recht, das nach dieser verordnung auf
die rechtsnachfolge von todes wegen
anzuwenden wäre, wenn diese Person zu
dem Zeitpunkt verstorben wäre, in dem
der erbvertrag geschlossen wurde.»

Bei der Rechtswahl wurde die Mög-
lichkeit, auch das Heimatrecht im Zeit-
punkt der rechtswahl zu wählen, nach-
träglich eingebaut (art. 17 abs. 1 erbv).
Sodann wurde verlangt, dass die rechts-
wahl ausdrücklich erfolgt und zwar in
der Form einer letztwilligen verfügung
(art. 17 abs. 2 erbv).

Die ursprünglich auf drei Monate
 angesetzte Geltungsdauer des europäi-
schen Erbscheins wurde inzwischen be-
hoben. art. 42a abs. 2 erbv lautet nun:
«Die beglaubigten abschriften sind für
einen begrenzten Zeitraum von sechs
Monaten gültig, der in der beglaubigten
abschrift jeweils  durch ein ablaufdatum
angegeben wird. in ordnungsgemäss be-
gründeten ausnahmefällen kann die
ausstellungsbehörde abweichend davon
eine längere Gültigkeitsfrist beschlies-
sen.»

in art. 50 erbv werden neu regeln
aufgestellt, für den Fall, dass der erblas-
ser eine Rechtswahl getroffen hat, welche
ihm eigentlich gar nicht zustand (fehlen-
des Bewusstsein der erblasser), aber
nach neuem recht zulässig wäre. Diese
regeln fehlten in den bisherigen ent -
würfen und vorschlägen.

Verbleibende Probleme
Der Begriff des gewöhnlichen Aufent-
halts ist auszulegen und kennt noch keine
scharfen Konturen. im Bericht ist Fol-
gendes zu lesen: «Bei der Bestimmung
des gewöhnlichen aufenthalts sollte die
mit der erbsache befasste Behörde eine
Gesamtbeurteilung der Lebensumstände
des erblassers in den Jahren vor seinem
tode und im Zeitpunkt seines todes vor-
nehmen und dabei alle relevanten tat -
sachen berücksichtigen, insbesondere die
Dauer und die regelmässigkeit des auf-
enthalts des erblassers in dem betreffen-
den Staat sowie die damit zusammenhän-
genden Umstände und Gründe.» Die Ge-
richte werden diesen Begriff auslegen
müssen. Dabei besteht die Gefahr, dass
national unterschiedliche auffassungen
entstehen.

in art. 5a abs. 1 erbv wird zwar die
Gerichtsstandsvereinbarung geregelt:
«ist das vom erblasser nach artikel 17
zur anwendung auf die rechtsnachfolge
von todes wegen gewählte recht das
recht eines Mitgliedstaats, so können
die betroffenen Parteien vereinbaren,
dass für entscheidungen in erbsachen
ausschliesslich ein Gericht oder die Ge-
richte des Mitgliedstaats des gewählten
rechts zuständig sein sollen.» es gibt
aller dings keine praktischen erfahrun-
gen mit internationalen Zuständigkeits-
vereinbarungen der Beteiligten.

im europäischen erbschein sollen
auch Nachlasswerte aufgeführt werden
(art. 41 abs. 2 lit. h und i), d.h. es liegt
ein europäisches Nachlassverzeichnis
vor. es ist noch unklar, wie weit ein Gut-
glaubensschutz auch bezüglich der
Nachlasszugehörigkeit von einzelnen
vermögenswerten besteht, welche in die-
sem verzeichnis aufgeführt sind, weil
dazu keine praktischen erfahrungen vor-
liegen.

auch wenn die erbrechtsverordnung
nicht alle Probleme lösen wird, ist von
ihr doch zu erwarten, dass innerhalb der
eU Nachlässe schneller und effizienter
ab gewickelt werden können. 

Diese erläuterungen basieren auf
ausführungen von Dr. Daniel Lehmann
(München) am 7. erbrechtstag des Deut-
schen anwaltsvereins vom 17. März
2012 in Berlin.
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